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Voraussichtliche Erhöhung der Blindenhilfe nach S 72 SGB Xll zum 1. Juli 2015

Nach $ 72 Abs.2 Sa|ø 3 SGB Xll verändert sich die Blindenhilfe jeweils zu dem Zeitpunkt

und in dem Umfang, wie sich der aktuelle Rentenwert in der gesetzlichen

Rentenversicherung verändert.

Der Rentenwert soll nach dem Entwurf der Rentenwertbestimmungsverordnung 2015 ab

dem 1. Juli 2015 29,21 Euro betragen; zuvor betrug er 28,6i Euro. unter dieser

Voraussetzuno ergeben sich voraussichtlich folgende Beträge der Blindenhilfe:

nach Vollendung des 18. Lebensjahres

640,51 Euro x 29,21Euro : 28,61Euro = 653,94 Euro

vor Vollendung des 18. Lebensjahres

320,81 Euro x 29,21Euro : 28,61Euro = 327,S4Euro

Die endqültiqen Beträqe werden nach lnkrafttreten der Rentenwertbestimmungs-

verordnung 2015 auf der lnternetseite des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales

veröffentlicht.
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